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Schriftliche Anfrage betr. Durchschnittsbeitrag pro IPV Bezüger/in im Kanton AR 
 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
 
Der Bund führt aktuell eine Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Erhöhung der steuerlichen 
Abzüge von Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Unfallversicherung durch. 
Der Vernehmlassungsbericht zeigt auf Seite 5 folgenden kantonalen Vergleich betr. IPV-Bezügen 
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Die Tabelle zeigt in der hintersten Spalte auf, dass im Kanton AR ein/e Bezüger/in im Durchschnitt 79.6% 
einer mittleren Krankenkassen-Prämie erstattet erhält. Diese Zahl bildet den absoluten "Spitzenwert" im 
schweizweiten Vergleich und liegt sehr stark über dem Schweizer Durchschnitt von 56.9 %. Gleichzeitig 
liegt die Bezügerquote mit 21.1 % im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt von 27.2 % sehr tief. Daraus 
ergeben sich folgende Fragen:  
 

1. Welche heutigen gesetzlichen Vorgaben sind Treiber für die hohen durchschnittlichen Beiträge 
pro Bezüger/in? 
 

2. Gibt es offensichtliche strukturelle Unterschiede zwischen den Kantonen (z.B. 
überdurchschnittlich viele EL-Bezüger/innen), welche diese hohen durchschnittlichen Beiträge 
pro Bezüger/in auslösen? 
 

3. Gemäss Sozialbericht des Kantons AR vom April 2021, Seite 43, ist die mittlere 
Krankenkassenprämie zwischen 2010 und 2019 um 12 % angestiegen. Gemäss 
Monitoringbericht von Ecoplan ist der durchschnittliche IPV Bezug im Kanton AR zwischen 2010 
und 2019 aber um 43 % angestiegen. Wie erklärt sich dieser überproportionale Anstieg? 
 

4. Ist folgender theoretischer Rückschluss/Aussage korrekt? 
Mit einer Reduktion des durchschnittlichen Beitrages pro Bezüger auf 2'000 CHF (-20 %), könnte 
die Bezügerquote auf ca 27 % erhöht werden? 

 
 
Wir bedanken uns im Voraus für die Beantwortung der Fragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Patrick Kessler    
Kantonsrat   
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-aufsicht/bakv/pramienverbilligung/praemienverbilligung-niveau6/monitoring-2018-schlussbericht11.pdf.download.pdf/monitoring-2019-Arbeitspapier.pdf



